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RS OGH 1987/10/8 6Ob657/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1987

Norm

ZPO §568

Rechtssatz

§ 568 ZPO ist nicht anzuwenden, wenn sich die Räumungsexekution gegen den Untermieter richtet, der sein Recht

vom Wohnungseigentumsbewerber nach Übergabe der Wohnung ableitet.

Entscheidungstexte
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